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(54) Warenbehälter

(57) Die Erfindung betrifft einen Warenbehälter für
die Selbstbedienungsentnahme von Backwaren (12) mit
übereinander angeordneten Aufnahmebehältern (2, 2’).

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die
Seitenwand (3) jedes Aufnahmebehälters (2’) eine Öff-
nung (4) aufweist, die in einen senkrechten Schacht (6)
führt, wobei am Ende (7) des Schachtes (6) eine Vorrich-
tung (8) zur Bereitstellung von Tüten vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warenbehälter mit
Aufnahmebehältern für die Selbstbedienungsentnahme
von Backwaren gemäß den Merkmalen im Oberbegriff
des 1. und 9. Anspruchs.
[0002] Solche Warenbehälter sind Stand der Technik
und z.B. in der europäischen Patentanmeldung 1 985
209 A1 oder der europäischen Patentanmeldung 2 084
995 A1 beschrieben.
[0003] Die aus dem Stand bekannten Warenbehälter
sind allesamt nachteilig bei der Entnahme der Backwa-
ren, da eine Hand zum Öffnen einer Klappe benötigt wird,
eine zweite Hand zum Bedienen eines Greifers oder
Schiebers und eigentlich eine dritte Hand zum Halten
und Öffnen einer Tüte. Die Entnahme erweist sich somit
als ziemlich umständlich, insbesondere auch dadurch,
dass der Gesetzgeber fordert, bei solchen Warenbehäl-
tern das Zurücklegen einmal entnommener Backwaren
nicht mehr zu ermöglichen.
[0004] Darüber hinaus besteht der Wunsch, auch Wa-
renbehälter bereitzustellen, die ein hygienisches Anbie-
ten von süßen Backwaren ermöglichen. Dies ist aufgrund
von unzumutbaren Reinigungsmaßnahmen bei der Ver-
wendung der bekannten Aufnahmebehälter bisher nicht
realisiert.
[0005] Die Aufgabe besteht nun darin, einen verbes-
serten Warenbehälter bereitzustellen, bei dem die Ent-
nahme der Backwaren erleichtert wird und der darüber
hinaus auch eine Möglichkeit bietet, süße Backwaren
darbieten zu können.
[0006] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen im Hauptanspruch und Anspruch 9.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausführungen sind in den
Unteransprüchen beschrieben.
[0008] Die Öffnung in der Seitenwand eines Aufnah-
mebehälters, die zu einem Schacht führt, stellt eine ein-
fache technische Lösung dar.
[0009] Die Bereitstellung einer geöffneten Tüte am En-
de des Schachtes, das durch die Schwerkraft bedingte
Entlanggleiten der Backwaren und dann das Entnehmen
der mit Backwaren gefüllten Tüte durch Herausziehen
einer Schublade, vereinfacht den Vorgang ungemein.
[0010] Das Darbieten von verpackten Backwaren in-
nerhalb eines veränderten Aufnahmebehälters hat sich
insbesondere für die süßen Backwaren als sinnvoll er-
wiesen.
[0011] Die Erfindung wird anhand eines Ausführungs-
beispiels näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Warenbehälter mit Aufnahmebehäl-
tern,

Fig. 2 einen Aufnahmebehälter mit Backwaren, ei-
nem Greifer und einer in der Seitenwand vor-
gesehenen Öffnung, die in einen Schacht
führt,

Fig.3 unverpackte Backware, die mittels des Grei-
fers durch die Öffnung in den Schacht be-

wegt wird,
Fig. 4 Teil eines Warenbehälters mit Aufnahmebe-

hältern, die an einem Schacht angeordnet
sind,

Fig. 5a einen Schacht und eine Vorrichtung für Tü-
ten sowie eine Schublade,

Fig. 5b denselben Schacht mit geöffneter Schubla-
de,

Fig. 6 die Schublade geschlossen,
Fig. 7 die Schublade geöffnet,
Fig. 8 die Herausnahme einer mit Backwaren be-

stückten Tüte,
Fig. 9 eine Vorrichtung für Tüten,
Fig. 10a eine geschlossene Schublade und eine Vor-

richtung für Tüten,
Fig. 10b dieselbe Schublade, geschlossen, und eine

Vorrichtung für Tüten,
Fig. 10c die Schublade
Fig. 11 einen Warenbehälter mit Halterungen für in

Tüten verpackte Backwaren,
Fig. 12 den Warenbehälter mit Halterungen, sowie
Fig. 13 den Befestigungsbereich der hinteren Enden

der Halterungen im Warenbehälter.

[0012] Die Erfindung betrifft einen Warenbehälter 1 für
die Selbstbedienungsentnahme von Backwaren 12, 13,
14. Es kann sich hierbei um unverpackte Backwaren 13
oder verpackte Backwaren 14 handeln.
[0013] Die Figuren 1 bis 10 zeigen einen Warenbehäl-
ter 1 mit Aufnahmebehältern 2, 2’ insbesondere für un-
verpackte Backwaren 13.
[0014] In den Figuren 11 bis 13 ist ein Aufnahmebe-
hälter 2" dargestellt, der insbesondere für den Abverkauf
verpackter Backwaren vorgesehen ist.
[0015] Die Seitenwand 3 des Aufnahmebehälter 2’,
wie er in den Figuren 1 bis 4 dargestellt ist, weist eine
Öffnung 4 auf, die in einen senkrechten Schacht 6 führt.
Unterhalb dieses Schachtes 6 ist eine Vorrichtung 8 zur
Bereitstellung von Tüten vorgesehen.
[0016] Der Warenbehälter 1 ist mit Aufnahmebehäl-
tern 2, 2’ ausgeführt, mehrere Aufnahmebehälter 2’ mit
Öffnungen 4 sind übereinander vorgesehen. In Figur 1
sind rechts und links von dem Schacht 6 je zwei Aufnah-
mebehälter 2’ angeordnet. Es hat sich als sinnvoll erwie-
sen, zusätzlich zu den Aufnahmebehältern 2’ mit Öffnun-
gen 4 auch Aufnahmebehälter 2 ohne Öffnungen vorzu-
sehen. Sofern diese verschiedenen Aufnahmebehälter
2, 2’ Verwendung finden sollen, bietet es sich an, die
Aufnahmebehälter mit Öffnungen 4 oberhalb der Aufnah-
mebehälter 2 ohne Öffnungen anzuordnen.
[0017] Wie in Figur 1 dargestellt, ist unterhalb der Auf-
nahmebehälter 2’ jeweils ein Aufnahmebehälter 2 ohne
eine Öffnung 4, z. B. für größere Backwaren wie Brot,
vorgesehen. Diese in Figur 1 dargestellte Anordnung ist
jederzeit veränderbar.
[0018] Um den Schacht 6 vollständig auszunutzen, hat
es sich ferner als sinnvoll erwiesen, dass jede Seiten-
wand 3 zweier gegenüberliegenden Aufnahmebehälter
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2’, an den Schacht 6 angrenzend und auf einer Ebene,
je eine Öffnung 4 aufweist. An den Schacht 6 angrenzend
sind somit zwei Öffnungen 4 von gegenüberliegenden
Aufnahmebehältern 2’ vorgesehen.
[0019] Mittels eines Greifers 5 können dann die unver-
packten Backwaren, z.B. Brötchen oder Brezeln, vor-
zugsweise einzeln zu der Öffnung 4 in der Seitenwand
3 des Aufnahmebehälters 2’ bewegt werden. Der Greifer
5 wird mittels einer bekannten Schiene, die in der Vor-
derfront vorgesehen ist, geführt. Die Figuren 2 und 3 zei-
gen diesen Vorgang.
[0020] Der Warenbehälter 1 sieht eine Vorrichtung 8
für Tüten am Ende 7 des Schachtes 6 vor. In den Figuren
5a und b ist ein solcher senkrechter Schacht 6 mit einer
Vorrichtung 8 für Tüten abgebildet.
[0021] Wenn die Backwaren 12, 13 von dem Greifer 5
in den Schacht 6 bewegt werden, fallen sie anschließend
ohne weitere Krafteinwirkung in eine am Ende 7 des
Schachtes 6 angeordnete und vorzugsweise geöffnete
Tüte. Um dies zu gewährleisten, steht an der Vorrichtung
8 für die Tüten ein Transportmittel 9 zur Verfügung, das
das Bereitstellen jeweils einer geöffneten Tüte gewähr-
leistet.
[0022] Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass eine
Schublade 10 Verwendung findet. Die Figur 5a zeigt eine
geschlossene Schublade, die Tüte wäre geöffnet und
könnte befüllt werden. In Figur 5b ist die Schublade ge-
öffnet, die befüllte Tüte könnte nun entnommen werden.
In Figur 6 ist die Tüte ebenfalls geöffnet, die Schublade
10 geschlossen. Wird die Schublade 10 geöffnet, d.h.
nach außen gezogen, wie in Figur 7 dargestellt, kann die
Tüte entnommen werden (vgl. Fig. 8)
[0023] In Figur 9 ist eine Vorrichtung 8 für die Tüten
dargestellt. Eine Anzahl an Tüten ist an dieser Vorrich-
tung 8 angeordnet. Die Vorrichtung 8 kann in einer Um-
hausung angeordnet sein, wie es in Figur 10 a und b
dargestellt ist oder aber im Schacht 6 selber.
[0024] Fig. 10c zeigt eine Schublade 10. Diese besteht
aus vier Wandungen, wobei vorzugsweise die obere
Wandung kürzer ausgeführt ist und mit einem Transport-
mittel 9 für die Tüten versehen ist. Das Transportmittel
9, welches das Bereitstellen jeweils einer neuen geöff-
neten Tüte gewährleistet, steht somit vorzugsweise an
der Schublade 10 zur Verfügung.
[0025] Als Transportmittel 9 kann eine elektrisch an-
getriebene Vakuumpumpe oder eine Membranpumpe
Einsatz finden. Diese wird, wie in Darstellung 10c abge-
bildet, oben an der kürzeren Wandung, die abgekantet
ausgeführt ist, angebracht, vorzugsweise angeschraubt.
[0026] Zunächst ist die Schublade 10 geschlossen
(Fig. 6), eine Tüte steht zur Aufnahme von unverpackten
Backwaren 13 geöffnet zur Verfügung. Sie wird befüllt.
Dann wird die Schublade herausgezogen (Fig. 7) und
die Tüte mit den Backwaren 13 kann entnommen werden
(Fig. 8).
[0027] Beim Herausziehen der Schublade 10 kommt
es über die Saugvorrichtung der Pumpe, die in Figur 10c
als zylindrische Vorrichtung dargestellt ist, zu einer Ver-

bindung zwischen Schublade 10 und einer neue Tüte.
Somit wird während der Entnahme der befüllten Tüte ei-
ne neue Tüte geöffnet. Anschließend wird die Schublade
10 wieder geschlossen. Um die bereits geöffnete neue
Tüte nicht weiter zu bewegen oder zu verschieben, ist
es wichtig, dass die Schublade 10 hinten geöffnet bleibt.
An der Vorderseite der Schublade 10 könnte ein Sicht-
fenster vorgesehen sein.
[0028] Die Schublade 10 wird an Führungen in der Um-
hausung, wie in den Figuren 10 a, b dargestellt, oder
dem Schacht geführt.
[0029] In einer weiterführenden Variante fallen die
Backwaren nicht direkt in die Tüte, sondern auf die obere
Wandung 10.1 der Schublade 10. Die Schublade wird
dann herausgezogen und öffnet eine Tüte. Die obere
Wandung 10.1 bewegt sich nach vorne und gibt somit
die Backwaren zum weiteren Fall nach unten in die jetzt
geöffnete Tüte frei. Die nunmehr gefüllte Tüte kann ent-
nommen werden. Die Schublade wird wieder geschlos-
sen. Auch der Schacht ist dann wieder verschlossen und
die nächste nachkommende Tüte kann angesaugt wer-
den.
[0030] Darüber hinaus hat es sich als sinnvoll erwie-
sen, den Warenbehälter 1 mit weiteren Aufnahmebehäl-
tern 2, 2’’ auszustatten, die für verpackte Backwaren 14
eingesetzt werden können. Vorzugsweise sind ein oder
mehrere dieser Aufnahmebehälter 2’’ pro Warenbehälter
1 vorgesehen. Diese weisen Halterungen 11 zum Anord-
nen der verpackten Backwaren 14 auf. Vorzugsweise
wird dieser Aufnahmebehälter 2" für süße Backwaren
verwendet. Eine Anzahl von drei Halterungen 11 hat sich
als sinnvoll erwiesen. Figur 11 zeigt einen solchen Auf-
nahmebehälter 2’’. Oberhalb der Halterungen 11 kann
Raum für das Verwahren und ggf. Abkühlen von weiteren
Backwaren vorgesehen sein. Die Bestückung der Halte-
rungen 11 kann sowohl von vorne als auch von hinten
erfolgen. Für die Bestückung von hinten kann jede Hal-
terung 11, wie in Figur 12 dargestellt, die vorzugsweise
aus zwei parallelen Runddrähten gebildet ist, aus einer
Öse gelöst werden.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Warenbehälter
2 Aufnahmebehälter
2’ Aufnahmebehälter für unverpackte Backwaren
2’’ Aufnahmebehälter für verpackte Backwaren
3 Seitenwand (Aufnahmebehälter)
4 Öffnung (Aufnahmebehälter)
5 Greifer
6 Schacht senkrecht
7 Ende (Schacht)
8 Vorrichtung für Tüten
9 Transportmittel
10 Schublade
10.1 ober Wandung
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11 Halterung
12 Backwaren
13 Backwaren unverpackt
14 Backwaren verpackt

Patentansprüche

1. Warenbehälter für die Selbstbedienungsentnahme
von Backwaren (12) mit übereinander angeordneten
Aufnahmebehältern (2, 2’), dadurch gekennzeich-
net, dass die Seitenwand (3) jedes Aufnahmebe-
hälters (2’) eine Öffnung (4) aufweist, die in einen
senkrechten Schacht (6) führt, wobei am Ende (7)
des Schachtes (6) eine Vorrichtung (8) zur Bereit-
stellung von Tüten vorgesehen ist.

2. Warenbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Aufnahmebehälter (2’) mit
Öffnungen (4) übereinander angeordnet sind.

3. Warenbehälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zusätzlich zu den Aufnah-
mebehältern (2’) mit Öffnungen (4) auch Aufnahme-
behälter (2) ohne Öffnungen (4) vorgesehen sind.

4. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmebehälter (2’) mit Öffnungen (4) oberhalb der
Aufnahmebehälter (2) ohne Öffnungen (4) angeord-
net sind.

5. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den
Schacht (6) angrenzend zwei Öffnungen (4) von ge-
genüberliegenden Aufnahmebehältern (2’) vorgese-
hen sind.

6. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
verpackten Backwaren (13) einzeln mit einem Grei-
fer (5) zu der Öffnung (4) bewegt werden können.

7. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Schublade (10) ein Transportmittel (9) zur Verfü-
gung steht, das das Bereitstellen einer Tüte gewähr-
leistet.

8. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Transportmittel (9) eine Saugvorrichtung Einsatz fin-
det.

9. Warenbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder
mehrere Aufnahmebehälter (2") vorgesehen sind,
die Halterungen (11) für die Aufnahme von verpack-

ten Backwaren (14) aufweisen.
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